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VERORDNUNGEN ÜBER DIE BESTATTUNGEN IN DEN
MITTELALTERLICHEN UND NEUZEITLICHEN QUELLEN

AUS DEM SZEKLERLAND

Andrea DEMJÉN

Die Untersuchung der Regelungen über die Bestattungen in Kirchen
und Kirchgärten wurden in dem von mir erforschten Areal, dem
Szeklerland, bislang noch nicht vorgenommen. Die vorliegende Studie
versammelt und verarbeitet die Daten der bereits bekannten und edierten
Quellen, bzw. bietet Kostproben aus dem bisher noch nicht verwendeten
Quellenmaterial der kirchlichen Archive. Die Quelleneditionen1 brachten
vornehmlich die Dorfgesetze, die Visitationsprotokolle, Fragmente aus der
historia domus, die sich verstreut auch auf die Ordnung der Bestattungen
beziehen. Neben der Darstellung der Quelleneditionen wird das Material
aus dem Szeklerland diskutiert, das sich in den folgenden Archiven befindet:
das Erzbischöfliche Archiv in Karlsburg (Alba Iulia),2 das Staatsarchiv in
Klausenburg (Cluj),3 das Staatsarchiv in Szeklerburg (Miercurea-Ciuc),4 das
Reformierte Archiv von Oderhellen (Odorhei),5 die Archive der Gemeinden
Sükő (Cireşeni),6 sowie Telekfalva (Teleac).7

Die Erforschung des Quellenmaterials, das sich auf die
mittelalterlichen und neuzeitlichen Bestattungen im Szeklerland bezieht,
erhielt in den letzten Jahren die gebührende Aufmerksamkeit,8 was der
Tatsache zu verdanken ist, dass sich die archäologischen Untersuchungen
der Friedhöfe um die Kirchen vermehrt haben. Die Interpretation der

 Die vorliegende Studie stellt einen Teil meiner Masterarbeit dar, die ich im Sommer 2009
an der „Babeş-Bolyai“-Universität, Fakultät für Geschichte-Philosophie, im Rahmen des
Masterkurses Die Erforschung und Wertung des kulturellen Erbes verteidigt habe und
deren Betreuer Prof. Dr. Benkő Elek und Prof. dr. Kovács András waren.
 Tarisznyás Márton Museum, Niklasmarkt; e-mail: demjenandi@yahoo.com.
1 Veszely 1860; SzO 1872-1934; Imreh 1983; Imreh 1987; Sávai 1997; OREVJ 2001.
2 GyÉLvt.
3 SJCAN, F 384, Nr. 627, S. 77-78.
4 SJHAN, F 175.
5 Protocollum 1644; Protocollum 1715.
6 SREkL.
7 TUEkL.
8 Sófalvi-Nyárádi 2009, S. 79-80; Benkő 2012, S. 166-170.
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Grabungsergebnisse war gelegentlich ohne schriftliche Quellen schwer
durchzuführen - siehe das Beispiel der Erschliessung der reformierten
Kirche von Telekfalva (Teleac) bei Oderhellen9 - die zu einer gründlicheren
Erforschung der Quelleneditionen und Archivmaterialien führte und somit
ein neues Licht auf die vielfältigen Besonderheiten der Bestattungen warf.

Ich fasse die wichtigeren Quellen und kanonischen Vorschriften
zusammen, wobei ich mich auf die Fachliteratur beschränke, die den
Forschungsansatz bilden. Dies halte ich deshalb für rechtfertigt, weil die
Kenntnisse über die Glaubenswelt sowie die Vorstellungen über das Jenseits
und die Vorschriften der Kirchenzucht im gesamten christlichen Europa
einheitlich waren.

Die Bestattung der Toten war das Recht der Kirche. Szuromi
Szabolcs macht im Bestattungsrecht den Unterschied zwischen dem ius
funerandi und dem ius tumulandi. Das erstere bezeichnet jenes, welches das
Recht auf Bestattung hat, während das zweite sich nur darauf bezieht, wer
den Toten tatsächlich bestatten darf. Er unterscheidet drei Bestattungsorte:
den gemeinsamen Bestattungsort (grundsätzlich der Friedhof der
Pfarrgemeinde), den gewählten Bestattungsort10 (den vom Testament
benannten Friedhof) sowie den Bestattungsort der Familie.11 Die
vorliegende Arbeit diskutiert aufgrund der Testamente den Themenkreis der
Bestattungen in Pfarrkirchen und Kirchengärten, erwähnt gelegentlich die
Bestattungsorte der Familien, die Grüfte. Wegen fehlender Quellen kann
ich auf die gewählten Bestattungsorte nicht eingehen. Im Laufe meiner
Forschungen bin ich nur auf ein Testament gestossen, in dem es einen
Bezug auf den Bestattungsort gibt: Károlyi István, der Besitzer der Tarnóci-
Kurie von Kézdiszentlélek (Sânzieni), der Befehlshaber der fürstlichen
Leibgarde, forderte, dass sein Bestattungsort „hier in Szentlélek sei.“12 Die
Autoren der Testamente erwähnen mit wenigen Ausnahmen nicht, wo und
unter welchen Bedingungen sie bestattet werden wollen; wahrscheinlich war
es für alle selbstverständlich, dass sie in die Ortskirche (im Falle der
Patronenfamilie in die Gruft)13 oder in den Kirchgarten begraben werden.

9 Sófalvi-Nyárádi 2009, S. 73-106.
10 Die Frage des gewählten Bestattungsortes wird von der 65. Konstitution der IV. Lateran-
Synode (1215) geregelt: jene Rechte, die die bestattungsbefugten Pfarrei betreffen, sind
derart stark, dass, insoweit jemand an einem gewählten Bestattungsort begraben wird, die
territoriell befugten Pfarreien 10 Goldstücke erhalten mussten (Szuromi 2002, S. 52-54).
11 Szuromi 2002, S. 75-78; Szuromi 2005, S. 9.
12 Erdélyi 2003, S. 36.
13 In den verschiedenen Familienarchiven finden wir gelegentlich die Erwähnung von
Bestattungsorten, so wie z.B. den Erbauer der Gruft von Csíksomlyó (Şumuleu Ciuc),
Sándor Péter, der in seinem Testament von 1756 sich auf die von ihm errichteten Gruft
bezieht „... als Ort meines Begräbnisses wähle ich die von mir erbaute Gruft in der
Parochialkirche St. Peter und St. Paul von Csíksomlyó …“ (Sándor 1914, S. 320).
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In den szeklerischen Quellen fand ich keine Erwähnung der symbolischen
Gräber, aber die archäologischen Grabungen bestätigen deren Existenz: im
Friedhof um die Kirche von Szentábrahám (Avrămeşti) wurde ein Nord-
Süd gerichteter leerer Sarg ausgehoben, welcher ein symbolischer Ruheplatz
für jemand sein konnte, der anderswo gestorben war.14

Die Kirche ist der zentrale Ort des Friedhofs. Das Gebäude selbst
fungierte auch als Bestattungsort für die verschiedenen Schichten der
Gesellschaft. Im Zeitalter der Arpadianer wurde selten innerhalb der Kirche
bestattet und eher der Kirchhof vorgezogen. In späteren Zeiten verbreitete
sich im Zusammenhang mit dem Patronatsrecht die Bestattungen innerhalb
des Gebäudes und wurden beliebt (wegen ihres ideellen und materielen
Wertes sind die Bestattungen hier viel häufiger). Die Bestattung innerhalb
des Kirchenzauns galt als Privileg, weshalb das Grundstück um die Kirche
separat geweiht und hier nur Christen bestattet wurden.15 Der geweihte
Grund um die Kirche nennen wir cinterem [Kirchgarten], (lat. cimiterium),16

dessen Umzäunung ursprünglich praktischen Zwecken diente: sie
verhinderte die Zerstörung durch das Vieh.17 Der Zaun hatte aber auch
einen inhaltlichen Mehrwert: er signalisierte für jedermann die Grenzen der
weltlichen und geistlichen Macht und erfüllte zugleich die Rolle als
Fluchtort, Asyl.18

Den Ansatz für die Beschlüse über die Bestattung um die Kirche
bilden die Verordnungen der Könige Ladislaus I. (der Heilige) und
Koloman der Bücherfreund. Ladislaus I. schreibt verbindlich vor, dass die
Verstorbenen neben der Kirche bestattet werden müssen (das sog. I.
Gesetzesbuch des Königs Ladislaus, 25. Teil).19 Das Gesetzesbuch
Kolomans des Bücherfreundes schreibt cca 1100 vor, dass „Die
Bestattungsorte der Christen nur im Raum um die Kirche sein dürfen“ (73.
Teil).20 Auf der sog. Graner Synode (nach 1100) wurden jene Vergehen
benannt, infolge derer die Täter nicht auf diesen Friedhöfen begraben
wurden (9-10. Teil).21

14 Benkő 1992, S. 231. Eine ähnliche Bestattung wurde im Friedhof von Ostrov, Kreis
Hunedoara, ans Licht gefördert (Rusu 1997, S. 243).
15 Szeredy 1883, S. 1451.
16 Anm. der Übersetzerin: fortan wird der Begriff cimiterium für den Kirchegarten
verwendet.
17 Alexandre-Bidon 1994, S. 83-84; Daniell 1998, S. 111; im Protokoll der Kirchenvisitation
im Stuhl Orbai wird in der Verodnung von 1728 das Wüten der Schweine auf dem
Friedhof erwähnt: „Am Friedhofsgarten gibt es kein Schloss, die Begräbnisse wurden von
den Schweinen aufgewühlt“ (OREVJ 2001, S. 210; Ritoók 2004, S. 116).
18 Boissavit-Camus, Zadora-Rio 1994, S. 49; Alexandre-Bidon 1994, S. 83-84.
19 Nagy et al. 1899, S. 57-59; Werbőczy 1990, S. 136; Ritoók 2004, S. 116.
20 Werbőczy 1990, S. 150; Nagy et al. 1899, S. 117; Ritoók 2004, S. 116.
21 Ritoók 2004, S. 116.
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Die Bestattung, die Begräbnisfeier, ist untrennbar mit den religiösen
Überzeugungen des Menschen jener Zeit verbunden und stand somit in
enger Beziehung zur theologischen Lehre der Kirche sowie mit den
Vorschriften der Kirchenzucht. Die kirchliche Bestattung wurde niemand
vorenthalten, aber es gab Fälle, in denen die Kirche die Bestattung ablehnte.
Das Decretum Gratiani (1140-1146) beschäftigt sich mit dem rechtlichen
Aspekt der Bestattung sowie mit jenen Fällen, in denen die Kirche die
Bestattung verbot. Unter der Fällen befanden sich: die Ketzer, die Mörder
und Selbstmörder, die Usurpatoren der Kirchenzehnten, die Grabschänder,
die ungetauften Kleinkinder und Erwachsene mit skandalösem
Lebenswandel.22

Die Dekrete der Könige Ludwig I. (2.),23 Albert (39.),24 Matthias
(63.)25 und Wladislaw II. (29.)26 beziehen sich auf die Bestattung der
Ermordeten, wobei die Plebane verpflichtet wurden, den Verstorbenen zu
begraben und zwar ohne jede Bezahlung. Die Verordnungen weisen auf die
Exzesse der Plebane hin, die die Ermordeten solange nicht bestatteten, bis
für sie die betreffende Summe nicht gezahlt wurde:

„... sie lehnen die Bestattung in der Kirche oder im cimiterium solange ab,
bis Ihnen nicht eine Silbergira oder vier Goldstücke über den Bestattungs-
und anderen Gebühren je nach dem Brauc der Ortschaft und der
Unterschiedlichkeiten gezahlte wird.“27

Das Gesetz Wladislaws II. bestraft schon mit Güterverlust jene
Priester, die Geld für die Bestattung Ermordeter forderten, mit der Klausel,
dass sie von dem Mörder „es frei fordern können.“28

Die Zusammenfassung der kanonischen Vorschriften halte ich
deshalb für rechtfertigt, weil sie auf bestimmende Weise die Entstehung der
Eigenheiten mittelalterlicher Friedhöfe um die Kirchen beeinflusst haben.
Die Einhaltung der rechtlichen Regelungen werden von den Quellen, in
manchen Fällen auch von den archäologischen, bestätigt.

Das von mir untersuchte Gebiet gehörte im Mittelalter zum
Königreich Ungarn, weshalb die Gesetze über Bestattungen einheitlich
waren, mehr noch, gelegentlich kann die Anwendung der Verordnungen in

22 Sapin 1994, S. 74; Szuromi 2002, S. 43-48; Szuromi 2005, S. 9-11; Kubinyi 2005, S. 13.,
Auch das neuzeitliche Kirchenrecht enthält diese Einschränkungen. Vgl. (Szeredy 1883, S.
1460-1463; Erdő 1983, S. 811-813).
23 Werbőczy 1990, S. 166; Nagy et al. 1899, S. 171.
24 Nagy et al. 1899, S. 297.
25 Ibid., S. 455.
26 Ibid., S. 499.
27 Ibid., S. 455.
28 Ibid., S. 499.
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den Kirchenprotokollen des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit
nachvollzogen werden.

Die Quellen zu den Bestattungen sind im Falle des Szeklerlandes
verhältnismässig spät. Die meisten sind das Produkt der frühneuzeitlichen
kirchlichen oder weltlichen Regelungen, aber gelegentlich kann
angenommen werden, dass sie Rechtsnormen kodfizieren, die auf das
Mittelalter zurückgehen. Ein Weissenburger Gesetzesartikel von 1594 weist
darauf hin, dass die Szekler mit Vorliebe das „alte“ Gewohnheitsrecht
anwenden.29 Im Protokoll der Kirchengemeinde von Agyagfalva (Lutiţa)
weist die Eintragung auf die spätere Erneuerung der Verordnungen und
Bräuche aus dem 16. Jh hin:

„Die Beschlüsse der Gemeinde aus 1579 über das Begräbnis in der Kirche,
die Bezahlung der Kirchenstühle. Die 1579 entstandenen Beschlüsse der
Gemeinde wurden 1628, in der Zeit des Dechanten Galgotzi István
bestätigt.“30

Die Kirchenordnung von Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) aus
1586, „sein Gesetz von altersher“ entstand für den Priester Fabian, welche
in der Zeit des Plebans György erneuert wurde plébános.31 Auch die
Dorfgesezte von Csíkkozmás (Cozmeni) (1692)32 und Csíkszentgyörgy
(Ciucsângeorgiu) (1643) erwähnen, dass sie „aus alten angenommenen
Gebräuchen aus den Schriften der Bücher des alten Stuhls“ übernommen
haben.33

Die Regelungen bezüglich der Bestattung in der Kirche veränderte
sich im Leben der katholischen Gemeinden (siehe das Beispiel der Stühle
Csík (Ciuc) und Gyergyó (Giurgeu)) nach der Reformation nicht wesentlich,
weil sich die Praxis der Bestattungen in der Kirche, bzw. neben der Kirche,
im cimiterium erhielt.

Wir wissen aus den frühneuzeitlichen Statuten, dass in den
katholischen Gemeinden die Praxis der Bestattung in der Kirche sich
weiterhin erhielt. Aus den Verordnungen des 17-18. Jhs geht hervor, dass
die Bestattung in der Kirche allgemein verbreitet war, eine vornehmlich
Geldfrage war, worauf sich das detaillierte Gesetz der Kirchengemeinde von
Csíkkozmás aus 1692 beruft.34 Die Bestimmung der Preise, des Ranges
unterschied sich nach Generationen im Falle des Kirchenschiffs und des
Chores; letzteres kostete zweimal mehr als ein Begräbnisplatz im Schiff. Die

29 Veszely 1860, S. 226; Sávai 1997/I, S. 27-29.
30 Dávid 1981, S. 52.
31 Veszely 1860, S. 119; Imreh 1983, S. 99; Imreh 1987, S. 211; Endes 1994, S. 141.
32 SzO 1872-1934, VI, S. 431-432.
33 Ibid.; Imreh 1987, S. 211-212.
34 SzO 1872-1934, VI, S. 431-443; Imreh 1983, S. 285-292.
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teuersten und logischerweise vornehmsten Begräbnisplätze waren im Chor:
hier wurden Alte für einen Gulden, Jüngere für 50 Denare, Kinder unter 12
Jahren für 25 Denare betstattet.35 Im Kirchenschiff musste für das Grab nur
der halbe Preis bezahlt werden: Alte 50 Denare, Jüngere 25 Denare, Kinder
unter 12 Jahren 12 Denare.36 Die Verordnung aus 1629 von
Gyergyószentmiklós macht keinen Unterschied zwischen Schiff und Chor.
In diesem Fall gabe es die Möglichkeit, zwischen Kirche und Kapelle zu
wählen: für die viel teurere Bestattung in der Kirche 1 Gulden, während für
den Begräbnisort in der Kapelle nur die Hälfte gezahlt wurde, nämlich 50
Denar, was sich aber auf alle Generationen bezog: „Was die Bestattung
anbelangt, bleibt es wie früher, wer in der Kirche begraben wird, 1 Gulden,
in der Kapelle 50 Denar, vom Alten bis zum kleinsten Kind ...“37 Der
Neumarkter (Tg. Mureş) Synodalbeschluss von 1643 schränkt den Kreis
jener ein, die in der Kirche bestattet werden konnten: nur die Patrone und
Adligen durften es entgegen der Bezahlung eines Guldens, verschliesst sich
aber von der Bestattung des gemeinen Standes nicht, wenn es gegen
Bezahlung geschah:

„Was die Bestattung in der Kirche anbelangt, soll der Unterschied zwischen
den Haupt- und gemeinen Ständen bewahrt werden und jene, die Patrone
des Ortes sind oder zu den Hauptständen gehören, sollen begraben werden,
aber allen, ohne Unterschied die Bestattung für einen Gulden oder auch
mehr erlauben ... der Leib der Gläubigen heiligt den Boden, egal, wo sie
begraben werden, übrigens, wenn jemand von den gemeinen Ständen gegen
unseren Willen in der Kirche begraben werden will, sollen wir das nicht
erlauben, wenn sie nicht ehrenhaft bestattet werden können.“38

Aus den obigen Verordnungen geht hervor, dass die Bestattung in der
Kirche eine allgemeine Praxis war und die Stuhlsrichter sowie der kirchliche
Vorsteher nur deshalb eingreifen, damit die Gemeinde (ecclesia) die
betreffenden Preise bezahlt bekommt „... im Jahr 1633, damit niemand
weder in der Kirche noch in der Kapelle begrabe oder anfange, ein Grab zu
graben, solange bis das Geld für den Bestatteten in der Kirche bezahlt
wird.“39 Eine spätere Verordnung von 1672 bezieht sich ebefalls darauf:

„Die Stuhlsrichter bestätigen den Beschluss über die Bestattung in der
Kirche und Kapelle, die 1633 gefasst wurde, dass niemand bestattet und

35 SzO 1872-1934, VI, S. 439. Das Gesetz im Transkript von 1627 vgl. Veszely 1860, S. 19;
Sávai 1997/I, S. 27-29.
36 SzO 1872-1934, VI, S. 439.
37 Veszely 1860, S. 121.
38 Protocollum 1644, S. 22.
39 Veszely 1860, S. 149.
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auch kein Grab gegraben werde, bis dessen Jus ohne jede Ausnahme
niedergelegt wird.“40

Eine Einzelerscheinung ist die Visitationsverordnung des
Kirchenbezirks von Moha (Grânari) aus 1721, in der dem Prediger bei
Bestattungen im Falle eines Jugendlichen oder Kindes eine Fuhre Holz
erhielt; die Quelle erzählt über das Wegbleiben und dem darauffolgenden
Beschluss.41

Aufgrund der lokalen Verordnungen ist es klar ersichtlich, dass die
Bestattung in der Kirchen ungebrochen weiterlebte. Die Summe für die
Bestattung galt nicht als ausserordentlich hoch, aber man kann trotzdem
annehmen, dass nicht jederman in der Kirche bestattet werden durfte. 1717
wurde in Somlyó eine Verordnung herausgebracht, dass „... die Patrone eine
Gruft an der Kirche bauen sollen ...“42 Dieses regelt auch ein Beschluss aus
Csíksomlyó von 1726, in dem besagt wird, dass in der Kirche nur die
begraben werden dürfen, die über ein gebautes Grab oder eine Gruft
verfügen, was laut des Beschlusses nur Adlige errichten durften:

„... die Bestattung in der Kirche ist zum Schaden der Steinmauern, deshalb
wird sie niemand erlaubt, es sei denn, sie haben ein Grab oder eine Gruft. In
der Kirche aber dürfen nur Adlige Gräber und Grüfte errichten.“43

Die aus den mittelalterlichen Gesetzen übernommenen
Einschränkungen bezüglich der Bestattung wurden gerne auch in der
Frühen Neuzeit angewandt. Die vorhin zitierte constitucio von Csíkkozmás
bestimmte nicht nur den Preis der Bestattung, sondern auch jene Fälle, in
denen die kirchliche Bestattung verboten war: ungetaufte Kinder,
Menschen, die ohne Beichte in einem Duell oder einer Schlägerei gestorben
waren, durften weder in der Kirche noch in der Kapelle oder im cimiterium
begraben werden.44 Ähnliche Klauseln enthält auch die 1643er Verordnung
von Oderhellen:

40 Ibid., S. 122. Eine am 8. Oktober 1680 ebenfalls in Gyergyószentmiklós (Niklasmarkt)
erlassene Verordnung enthält ähnliche Bedingungen (SJHAN F 175, S. 5).
41 „Wie es im Buch der Gemeinde (ecclesia) steht, dass bei dem Begräbnis eines jungen
Mannes, eines jungen Mädchens oder eines Kindes, wenn sie den Dienst eines Predigers
erwünschen, eine Fuhre Holz schuldig sind ... Die hl. Visitation beschliesst deshalb, dass
wessen Tote der Prediger beerdigt, sollen mit ihm über das Nötige verhandeln, danach aber
soll der Prediger keinen Jugendliche oder kein Kind mehr nur mit Predigt beerdigen,
sondern nur dann, wenn er die Fuhre Holz erhält.“ (Protocollum 1715, S. 223).
42 Endes 1994, S. 333.
43 Imreh 1983, S. 291; Sávai 1997/I, S. 178-179.
44 „... Ungetaufte Kinder dürfen keineswegs an einem heiligen Ort sowie in einem
geweihten cimiterium begraben werden, umso weniger in einer Kirche oder geweihten
Kapelle ... Auch keinen, der in seiner Trunkenheit erschlagen wurde und ohne Beichte
stirbt.. Auch keinen solchen, der jemand zum Duell herausforderte und dabei getötet



Andrea Demjén

348

„Haereticis, impijs, homicidis, et id genus furiosis hominibus alienis ab
Ecclesiae membris, Minister tempore necessitatis operam, suam ... non tenet
… Den Ketzern, Ungläubigen, Mördern und anderen ähnlichen
verdorbenen wortbrecherischen Menschen, die den Gemeindegliedern
fremd sind, ist der Prediger-Lehrer nicht verpflichtet, in der Zeit der Not zu
dienen.“45

Die kirchlichen Quellen informieren uns darüber, dass die
Vorenthaltung der Bestattung sich auch auf jene mit skandalösem
Lebenswandel46 sowie auf Nicht-Kirchgänger ausgedehnt wurde.47

Laut den Visitationsprotokollen gab es im 18. Jh Fälle, in denen der
Verstorbene ohne kirchliche Beerdigung begraben wurde:

„Die heilige Visitation stellt fest, dass Frau Szép György sowie Szép László
mit seiner Frau, ersahme Tote, mera contumacia ducti ohne Begräbnisfeier
begraben wurden, in ignominiam reverendi pastoris, ergo duplex major
Schande erzeugten. Executores.“48

oder die ausserhalb der Ehe geborenen Kinder töteten und im Gehiemen
begruben:

„Frau Nagy Sigmond: ihre ledige Magd hat ein uneheliches Kinde geboren
und insgeheim umgebracht und begraben, wofür die hl. Visitation sie
gefangen nehmen liess und unter die Hand des Prediger sandte.“49

Die grosse Anzahl der Bestattungen gefährdete allerdings nach einer
Zeit ernsthaft die Statik der Mauern. Um Abhilfe zu schaffen, wurden öfters
Verordnungen gebracht. Laut der vorhin zitierten Verordnungen von
Csíkkozmás: „Man darf keine Bestattung durchführen, die weniger als eine
Klafter von der Kirchemauer entfernt ist sub poena flor. 12. Auch an das
cimiterium darf man nicht näher als eine halbe Klafter sub poena flor. 12
begraben.“50

Im Visitationsprotokoll, das am 8. Oktober 1680 im Register der
römisch-katholischen Pfarrei von Gyergyószentmiklós (Niklasmarkt)
eingetragen wurde, enthält ähnliche Bedingungen wie die Verordnungen
von Csíkkozmás mit einigen kleineren Ergänzungen:

„Die Bestattung in der Kirche und in den Kapellen haben wir mit folgenden
Änderungen bestehen lassen, daβ nämlich niemand das Grab aushebt oder
ausheben lässt, das der Steinmauer näher als ein Klafter sei, sub poena fl. 12

wurde; das steht auch im Kanon der heiligen Kirche.“ (Veszely 1860, S. 19; SzO 1872-1934,
VI, S. 439; Imreh 1983, S. 291).
45 Protocollum 1644, S. 7-8.
46 Protocollum 1715, S. 193, 214.
47 Ibid., S. 222, 223, 225.
48 Visitationsprotokoll von Tamásfalva (Tămaşu) aus 1715. OREVJ 2001, S. 28-32.
49 Visitationsprotokoll von Héjasfalva (Vânători) aus 1721. Protocollum 1715, S. 221.
50 Imreh 1983, S. 291.
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... Ich würde noch hinzufügen, daß selbst jene, die das Grab nach der
vorgeschriebenen Art ausheben, es gut stützen sollen, damit es nicht
einstürze, unter derselben poena. Auch draußen soll das Ausheben des
Grabes ein Klafter von der Mauer sein, von der Steinmauer des Kirchhofes
aber ein halbes Klafter, sub eadem poena. Wer aber in der Kirche oder
Kapelle bestattet, soll die gewohnte Gebühr dafür bezahlen, zuerst flor. 1,
egal ob sie Gemeindeglieder oder Richter der Kirchengemeinde sind, wobei
die Bürgschaft ausgeschlossen ist.“51

Die 1680 von Covasna verbietet ebenfalls die Bestattung im
cimiterium, dessen Übertretung allerdings keine Geldbusse nach sich zog,
sondern die Verweigerung der Bestattung durch den Prediger: „Im
cimiterium soll sich niemand begraben lassen sub eadem poena, und wenn
trotzdem, dann soll der Prediger sie nicht bestatten.“52 Im Transkript von
1715 gibt es eine zusätzliche Klausel: die Reparatur der Kirche sowie der
Stützpfeiler, die innere und äussere Tünche der Kirche wird verordnet, nach
der Sanierung wird bei einer Strafe von 200 Gulden jedes Begräbnis
verboten, das näherals zwei Klafter an der Kirche liegt.53 Anscheinend
haben die Verordnungen das erwartete Ergebnis nicht gebracht, so dass
man anfing, die Bestattungen in der Kirche zu verbieten und sie auf die
Gruft zu beschränken.54 Diese Beschlüsse könnten als spezifische Fälle
betrachtet werden, sie waren nicht Gesetze, die eine breite Anwednung
gehabt hätten. Dieses geht aus einer Verordnung von 1728 hervor, die sich
auf die Übetretung früherer Gesetze bezieht, laut derer einige sich weiterhin
im Kirchgarten bestatten lassen, ohne den gebührenden Preis zu zahlen.55

In den Visitationsprotokollen geht es oft um Streitigkeiten wegen der
Kirchenstühle,56 oft sind nur Sitzplätze, es kann allerdings angenommen
werden, dass es im Falle des Chores die Privilegien sich auch auf die
Grabplätze bezogen. Dieses war sicherlich der Fall im Mittelalter, als für
den gläubigen Christen die Gewissheit des Heils die Nähe der Reliquien
darstellte, weshalb die Grabplätze im Chor, in der Nähe des Altars (und der
Altarreliquie) die „angemessensten“ und für die vornehmsten Mitglieder der
Gemeinde vorbehalten waren. Die Bedeutung der Bestattung neben dem

51 SJHAN F 175, S. 5.
52 OREVJ 2001, S. 18-22.
53 OREVJ 2001, S. 81-86.
54 Vgl. Den zitierten Beschluss der Gemeindeversammlung von Csíksomlyó aus 1726.
Imreh 1983, S. 291; Sávai 1997/I, S. 178-179.
55 OREVJ 2001, S. 207-210.
56 Protocollum 1715, S. 218., Protokoll von Szenterzsébet (Eliseni) aus 1718: „Auf dem
Begräbnis des Herrn Gyulai seligen Gedächtnisses wurden ein oder zwei Stühle
hinausgestellt, wodurch grosse Enge entstand, so dass sowohl der Abendmahlstisch als
auch der Predigerstuhl weggerückt werden mussten ...,“ weiteres Beispiel: Visitation von
1721 in Dálya (Daia), S. 228.
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Altar geht aus der Chronikkomposition aus dem 14. jh hervor, in der das
Begräbnis Bélas IV. (sowie seiner Frau und seines Sohnes, des Herzogs
Béla) in Gran beschrieben und auch die Grabinschrift reproduziert wird:
„sepultum est corpus eius Strigonii in ecclesia Fratrum Minorum constructa ad honorem
Virginis gloriose [...] coram Virginis ara gloriosius condiderunt, ubi hi pulchri versus
continentur: „Aspice rem caram, tres cingunt Virginis aram, rex, dux, regina, quibus
assint gaudia trina.“ Es ist kein Zufall, dass während der gotischen
Erweiterungen nur die Chorvergrösserungen durchgeführt wurden, welche
für die Befriedigung der Bedürfnisse jener diente, die die Lehnsherrenrechte
ausübten. Die Kirchenschiffe, die für das gemeine Volk vorbehalten waren,
wurden, trotz des demographischen Wachstums erst nach dem 18. Jh
umgebaut bzw. vergrössert.

Auf der 1643er Versammlung von Csíkkozmás wird hervorgehoben,
dass die Plätze und Stühle vor dem Hauptaltar nicht erblich sind, sondern
den Adligen, Stuhlsrichtern und Gästen vorbehalten.57 Zwei Briefe aus
Kászon (Caşin) aus dem Jahr 1673 beschreiben detailliert die
Auseinandersetzung bezüglich der Besetzung und Vorsetzen der
Kirchenstühle, infolge derer der Stuhl den Beschluss fasste, dass nur jene
vor dem Altar stehen dürfen, deren „Ahnen“ schon einen (Steh)Platz hatte,
denn diesen „Platz der Ahnen vor Zeiten mit vielen Prozessen, Mühen und
Geld bezahlt bezahlt wurde.“58 Anscheinden wurde diese Massnahme auch
für die Gräber angewandt, wie das aus dem 1721er Protokoll von
Felsőboldogfalva (Feliceni) hervorgeht, welches die Auseinandersetzung
über die nach vorne Stellung der Stühle der Predigerin und Schulmeisterin,
wobei auf die Grabplätze: die „Gärten“ hingewiesen wird.59

Aus den obigen Statuten und Protokollen geht klar hervor, dass die
Praxis der Bestattung in der Kirche in den katholischen Gemeinden auch
nach der Reformation ungebrochen weiter lebte. Im Falle einiger
Szeklerstühle (z.B. der Mierescher und Oderheller Stuhl), wo es mehrere
Konfessionsgemeinschaften gab, erhielt die Bestattung um die Kirche nach
der Reformation je nach Gemeinde eigene Züge.

Die Kirchenordnung von 1579 aus Agyagfalva (Lutiţa), die 1628
bekräftigt wurde, ist die erste reformierte Quelle, die unter den kirchlichen
Einkommen auch die Bestattung in der Kirche zählt.60 Die reformierte

57 Sávai 1997/I, S. 54-59.
58 SJCAN, F 384, Nr. 627, S. 77-78.
59 Protocollum 1715, S. 231.
60 Dávid 1981, S. 52. Das Visitationsprotokoll von 1627 des evangelischen (lutherischen)
Kirchenbezirks Transdanubien zählt unter den kirchlichen Einkommen jene auf, die von
den Bestattungen in der Kirche stammten, deren Preis ein Silbertaler war, bzw. zwischen
einem deutschen Gulden und einem deutschen Gulden und zwanzig Denaren wankte (Payr
1910, S. 86-87, 89, 91, 95, 98, 100, 103, 105).
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Gemeinde Berekeresztúr (Bâra) aus dem Mierescher Stuhl, behielt in der
Kirchenordnung von 1602, die vom Geistlichen Vágási György
zusammengestellt und später, 1658 und 1662 erneuert wurde, behielt die
Molichkeit der Bestattung in der Kirche bei, deren Bedingung die
Genehmigung der Gemeindeglieder, die Bezahlung von 5 Gulden und nach
der Beerdigung die Begradigung der Tretebene war, wenn es versäumt
wurde, dann mussten die Angehörigen 5 Gulden Strafe zahlen

(„niemand soll in der Kirche begraben werden ohne das Wissen der
Gemeindeglieder ... für den Toten soll flor. 5 gezahlt, das Grab schön
begradigt werden, und wenn es hässlich bleibt, dann soll flor. 5 Busse
gezahlt werden.)“61

Die Bezahlung dieser stattlichen Summe zeigt, dass in der Kirche
nicht jedermann bestattet werden konnte, sondern vornehmlich Adlige und
Primipili sowie deren Familienmitglieder beerdigt werden konnten.62 Ein
gutes Beispiel dafür ist der Fall von Hídvégi Nemes János d.Ä., der 1657
seine beiden Kinder in einem Sarg unter dem Abendmahlstisch bestattete:
„unter den Tisch in der guten Hoffnung einer fröhlichen Auferstehung.“63

Die in der ersten Hälfte des 17. Jhs sich konsolidierende
Regelungstätigkeit in der reformierten Kirche, die unter dem Namen der
Geleji-Kanones bekann ist,64 brach in vielerlei Hinsicht mit den
mittelalterlichen Traditionen sowie mit der Praxis der Übergangszeit. Die
Bestattung in der Kirche oder Kapelle wurde aufgrund der Verordnung des
LXXVI. Kanons nur den Patronen erlaubt, für das geimeine Volk wurde die
Beerdigung auf dem ausserhalb der Siedlung angelegten Friedhof
vorgeschrieben.65 Getreu den mittelaterlichen Bräuchen wurden den

61 Boncz 1885, S. 788-789; Imreh 1983, S. 283. Dieses Beispiel von Berekeresztúr (Bâra)
zeigt sehr gut, dass die Bestattungen in der Kirche die Erneuerung der Tretebene zur Folge
hatte. Die archäologischen Grabungen von Szentábrahám unermauern diese Feststellung,
da der Fussboden, der wegen der Erdgräben holprig geworden war, schon im 17. Jh
liquidierte wurde (Benkő 1992, S. 215-219).
62 Nemes János 1902, S. 243, 375, 391, 394, 541.
63 Ibid., S. 246-247.
64 Die Sathmarer Synode beauftragte den Bischof Siebenbürgens, Geleji Katona István,
aufgrund der Gebräuche und der bis dahin gefassten Beschlüsse ein Gesetzbuch für die
reformierte Kirche zusammenzustellen, das nach ihm Geleji Katona István Kánonai (Kanones
des Geleji Katona István) genannt wurde, in der Kurzform als Geleji-kánonokként (Geleji-
Kanones) bekannt ist (Geleji-kánonok 1875). Auf diese wichtige Quelle hat mich Benkő Elek
aufmerksam gemacht, dem ich auch auf diesem Weg danke!
65 ,,Die Leiber der Gläubigen, die von den Seelen getrennt sind, und die einst die Tempel
und Glieder des Hl. Geistes waren - mit Aussnahme der erstrangigen Gönner, die laut dem
althergebrachten Brauch gewöhnlich in der Kirche oder Kapelle beerdigt werden - sollen
auf den Friedhöfen ausserhalb der bStädte und Dörfer ehrbar beerdigt werden“ (Geleji-
kánonok 1875).
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Verbrechen, die ohne Busse starben, den Exkommunizierten sowie den
rechtlich Hingerichteten, das kirchliche Begräbnis verweigert und laut dem
LXXVII. Kanon mit einem Eselsbegräbnis in der Erde ausserhalb des
Friedhofs verscharrt.66 Die Verwendung der Friedhöfe um die
protestantischen Kirchen A hörte infolge der Verordnungen der Geleji-
Kanones auf, wie es das Beispiel von Neumarkt bezeugt, wo am Anfang des
17. Jhs ein neuer Friedhof eröffnet wurde.67 Ein anderes Beispiel der
Anwendung der Geleji-Kanones ist die Verordnung der Kirchengemeinde
von Kovászna (Covasna) aus 1680, die vorsieht, dass keine Bestattungen
mehr im cimiterium vorgenommen werden dürfen, die aber nicht
eingehalten wurde, da bei der Erneuerung des Dorfgesetzes von 1728 die
Bestrafung jener vorgenommen wurde, die sich weiterhin neben der Kirche
bestatten liessen.68 Eine ähnliche Massnahme wurde noch 1802 in
Szenterzsébet (Eliseni) im Oderheller Stuhl beschlossen.69

Trotz der Regelungen aus dem 17. Jh beharrten einige reformierten
Gemeinden weiterhin auf den althergebrachten Bräuchen. Auf diese Praxis
haben die archäologischen Grabungen der neuzeitlichen reformierten
Kirche von Telekfalva aus dem Oderheller Stuhl die Aufmerksamkeit
gelenkt, wo von 69 frühneuzeitlichen Bestattungen nur eine oder zwei von
Erwachsenen waren,70 den Rest stellten Föten, Säuglinge oder Kinder dar.
Die Besonderheit des Friedhofteils besteht darin, dass neben den geosteten
Gräbern (49 Gräber) es Nord-Süd gerichtete (13 Gräber) bzw. umgekehrt
orientierte, West-Ost gerichtete (7 Gräber) gab, was darauf hinweist, dass
die Ost-West-Orientierung der Gräber an keine kircheliche Regel gebunden
war.71 Die Ergebnisse der Grabungen von Telekfalva lassen auf den
Übergangscharakter der Bestattungsbräuche schliessen, als die
mittelalterlichen Bräuche und Traditionen zwar weiterleben, aber deren
allmähliche Umwandlung schon wahrnehmbar ist.

Trotz der wiederholten Verbote verwendeten zahlreiche
Kirchengemeinden die Kirche und ihre Umgebung weiterhin als
Besttaungsort. Laut den Quellen gab es schon im 17. Jh Verordnungen über

66 Ibid.
67 Benkő 2012, S. 168.
68 OREVJ 2001, S. 18-22, 81-86, 207-210.
69 „Als Hauptursache der Risse in den Steinmauern der Kirche der hl. ref. Gemeinde von
Sz. Erzsébet wurde die Beerdigung im cimiterium gefunden, deshlab beschloss die
Gemeinde einhellig, dass von nun an, niemand mehr im cimiterium beerdigt werden darf“
(Dávid 1981, S. 298).
70 Bezüglich des Grabes Nr. 62 konnten auf dem Gelände nicht entscheiden, ob der Tote
Jugendlicher oder Erwacshener war (Sófalvi, Nyárádi 2009, S. 89).
71 Ibid., S. 78, 83-89.
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die Umsiedlung der Friedhöfe um die Kirchen. Das Protokoll von 1677 und
1680 aus Barátos (Brateş) enthält eine ähnliche Verordnung:

„... statt des insupra Friedhofs soll ein Grundstück an einem ziemlichen Ort
gekauft und angelegt werden, niemand soll a modo im cimiterium beerdigt
werden, sub poena fl. 200. [...] Ein neuer Friedhofsgarten soll angelegt
werden und im cimiterium soll danach nicht mehr beerdigt werden sub
poena fl. 24.“72

Der 1680er Beschluss von Páké (Pachia) verordnet neben dem
Verbot der Bestattungen im cimiterium und dem Gebot der Anlage eines
neuen Friedhofs auch, dass die alten Bestattungen nicht mehr ausgegraben
werden sollen: „Ein neuer Friedhofsplatz soll beschafft und angelegt
werden ... ins cimiterium soll nicht mehr beerdigt werden, die Leichen
sollen nicht ausgegraben werden, sub poena fl. 24.“73 Laut eines späteren
Transkriptes von Barátos (1694) war die Ursache für die „Verkommenheit“
des Kirchenbaus die Bestattungen, weshalb beschlossen wurde, einen
Friedhof ausserhalb der Ortschaft anzulegen.74 Darauf weist auch die bereits
zitierte Aufzeichnung von Szenterzsébet (Eliseni) aus 1802 hin.75

Die Bestattungen in den Kirchen und im cimiterium werden infolge
des Eingriffs der weltlichen Behörden verboten. Die erste weltliche
Regelung der Bestattungen ist währende der Herrschaft von Maria Theresia
entstanden, deren Zweck die hygienischeren Bestattungsmethoden waren
und die sich auf alle Konfessionen bezogen. Die erste Verordnung stammt
aus 1769, die vorschreibt, dass die Toten tiefer beerdigt werden sollen, der
Friedhof soll zwecks Schutzes vor den Rindern mit einem Zaun umgeben
werden. 1775 werden neue Verordnungen erlassen, die Bestattungen in den
schon bestehenden Grüften in den Kircheninneren sowie den Bau neuerer
verbieten.76 Das Inkrafttreten der Verordnung hatte nicht in allen Fällen
radikale Veränderungen gebracht, vor allem in den weitab liegenden
Ortschaften nicht.

Deshalb wurde die Kopie der Verordnung nochmal versandt,77 die
wir in den Protokollen der lokalen Kirchengemeindearchive finden und laut
deren die Grüfte in den Kirchen und Kapellen nicht verwendet und auch
keine neuen gebaut werden dürfen,78 bzw. die Gräber mindestens 8 Fuss tief

72 OREVJ 2001, S. 2-3.
73 Ibid., S. 1-2.
74 Ibid., S. 24-27.
75 Dávid 1981, S. 298.
76 Hóman-Szegfű 1939, S. 515, 517-519.
77 KUEkL 1. Buch. Sammlung höherer Verordnungen 1780-1809, Eintragung von 1789.
78 SREkL 1. Bund, S. 81.
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sein mussten.79 Ähnliche Verordnungen werden 1807,80 bzw. 180881

versandt, da sie anscheinend wiederholt übertreten wurden.
Wenn es auch endlich gelungen war, am Ende des 18. Jhs die

Bestattungen in den Kirchen zu verbieten, wurde in der Umgebung der
Kirchen weiterhin beerdigt. Das beweist der Vertrag vom 20. Juni 1817, der
in das Visitationsprotokoll von 1823 in Gyergyóújfalu (Suseni)
übernommen wurde und der vorsieht, dass der Friedhof von der
Umgebung der Kirche ausserhalb des Dorfes verlegt werde.82 Dieser
Umsiedlungsprozess, der mit den verordnungen Maria Theresias beginnt,
war ein auf Landesbene langwieriger Vorgang, der mit Art. XIV/1876
abgeschlossen wurde.83

Die schriftlichen Quellen weisen darauf hin, dass die
Bestattungspraxis im Szeklerland regional eigenständige Züge hatte. Die
Beerdigung in der Kirche, im Chor bzw. um den Abendmahlstisch
bedeutete einen vornehmen Status sowohl bei den Protestanten als auch bei
den Katholiken. Das ist eng verbunden mit den Vorstellungen über die
Auferstehung, laut der je näher der Verstorbene am Chor liegt, umso
sicherer die Auferstehung am Jüngsten Tag ist. Aufgrund dieses Glaubens
liessen sich vornehmlich Adlige, die Angehörigen der Patronatsfamilie und
die Geistlichen hier begraben, wobei aber die Kirche entgegen der
Bezahlung einer Summe Geldes jeglicher sozialen Gruppe die Bestattung im
Kircheninneren erlaubte. Die Bestattung in der Kirche und im cimiterium

79 Ibid., S. 85.
80 Ibid., S. 116.
81 TUEkL 1. Bund, Eintragung von 1808.
82 „Weil bislang im edlen Stuhl von Ujfalu (Suseni) der Friedhof im cimiterium war, das
sehr eng und schmal ist und die gnädigen Verordnungen sowieso die Friedhöfe zwischen
den Dörfern verbieten, hat in Anbetracht all dessen, dort, wo der edle Stuhl angefange hat
eine Kirche auf den Kirchengrund zu bauen, unter gewissen Bedingungen ausserhalb des
Dorfes einen Friedhof anzulegen, aber weil dieser ebenfalls nicht geeignet war, mussten sie
einen besseren und geeigneteren Platz suchen, was sie auch fanden: es gaben die oben
genannten Gál János, Máté Jakab, und Bajko Joseff und ihre Gnaden am unteren Dorfende
…“ (GyÉLvt. 1823, 21. d., k. n., S. 44-47; Copia Contractus Populi Gyergyo Ujjfalvensis cum
Josepho Bajko, de loco Cemeterii).
83 § 116 sagt aus, dass ,,jede Gemeinde ist verpflichtet, einen Kommunalfriedhof zu
erhalten, der den lokalen demographischen und hygienischen Ansprüchen entspricht und
ausgestattet ist. Unter dieser Verpflichtung gibt es nur unter der Bedingung Ausnahmen,
wenn es in der Gemeinde eine oder mehrere Konfessionsfriedhöfe gibt, in denen die
Bstattungsfreiheit gewährleistet wird.“
Die Verordnung des § 117 ,,die Anlegung, Vergrösserung oder Schliessung von
Friedhofsplätzen sowie die Entfernung der Friedhöfe von bewohnten Häusern, ihre Lage,
Umzäunung und Bepflanzung mit Bäumen, schliesslich die Grösse, Tiefe und Entfernung
voneinander in Beziehung zu den lokalen Bedingungen und der Qualität des Bodens - wird
im Rahmen dieses Gesetzes - auf dem Weg der Verordnungen geregelt.“
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wurde von zahlreichen kirchlichen Verordnungen geregelt, die in
zahlreichen Fällen nicht eingehalten wurden. Diese Übertretungen werden
von den Restriktionen der Visitationsprotokolle belegt. Das Innereder
Kirchen war schon im Mittelalter mit Gräbern gefüllt, infolge dessen in der
Frühen Neuzeit Verordnungen gebracht wurden, um die Bestattungen in
den Kirchen zu beschränken. Die kirchlichen Verordnungen brachten die
erwarteten Ergebnisse bezüglich der Verlegung der Friedhöfe von der
Umgebung der Kirche nicht. Auf Initiative der weltlichen Behörden beginnt
Ende des 18. Jhs ein Umsiedlungsprozess, der zuallererst hygienisch
begründet war, und in der zweiten Hälfte des 19. Jhs abgeschlossen wurde,
als die Bestattungen in der Kirche und dem Kirchegarten endgültig
verboten wurden.

Regulations Concerning Burials in Medieval and Early Modern Sources
from the Szekler Region

(Abstract)

Written sources indicate that burials inside churches and within the churchyard enjoyed a
special status throughout the Szekler region. For both Catholics and Protestants, burials in
the church, mainly around the communion table, had a particular status linked to the belief
that the chances for resurrection on the day of the Last Judgement were higher for those
who were closer to the saints, to the sanctuary. Nobles, donors and benefactors of the
church as well as clergymen would normally be buried there. However, the church allowed
every social category to have a grave in the church against a certain amount of money.

Burials in the church and in the churchyard were regulated by several ecclesiastic
decrees that were disregarded most of the times. The austerity measures in the church
protocols give us some information about those situations. In the Middle Ages the church
was packed with graves, which, at the beginning of the early modern period, led to
decisions to confine burials to the church crypt alone. However, the ecclesiastical
regulations did not have the expected results of moving the cemetery outside the inhabited
space. At the end of the 18th century, at the initiative of the secular authorities, began an
evacuation process on sanitary considerations that ended only at the end of the 19th
century and during which cemeteries were moved from inside the church to the
churchyard.
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közötti időszakból fennmaradt vizitációs jegyzőkönyv [Archiv
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StComSibiu - Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul Brukenthal.

Sibiu.
StComSM - Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. Satu Mare.
StRI Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din

1990 Revista istorică)
StudArch - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica.

Szeged.
Studia - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia. Series

Geologia-Geografia. Cluj-Napoca.
SUCH - Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica.

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Sibiu.
SympThrac - Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.

Bucureşti.
SzMMÉ - A Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok.
Terra Sebus - Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal

„Ioan Raica”. Sebeş.
Thraco-Dacica - Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Tibiscum - Tibiscum. Studii şi Comunicări de Etnografie şi Istorie.

Muzeul Regimentului Grăniceresc din Caransebeş.
Caransebeş.

Tisicum - Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei mu ́zeumok
e ́vkönye. Szolnok.

TR - Transylvanian Review. Centrul de Studii Transilvane. Cluj-
Napoca.

Trans.AmPhilos.Soc. - Transactions of the American Philosophical Society.
Philadelphia.
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Transilvania - Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.

Tribuna - Tribuna. Arad (1911-1912).
Történelmi Szemle - Történelmi Szemle. Magyar Tudományos Akadémia.

Történettudományi intézet. Budapest.
TT - Történelmi Tár. Magyar Történelmi Társulat. Budapest.
Tyragetia - Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a

Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei - Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov. Braşov.
Ungarische Jahrbücher - Ungarische Jahrbücher. Berlin.
Unirea poporului - Unirea poporului. Blaj (1919-1948).
UPA - Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.

Berlin.
VAH - Varia Archaeologica Hungarica. Magyar Tudományos

Akadémia Régészeti Intézete. Budapest.
Vjesnik - Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu. Zagreb.
VKT - Várak. Kastélyok, Templomok. Történelmi és

örökségturisztukai online magazin.
WorldArch - World Archaeology. London.
WPZ - Wiener Prähistorische Zeitschrift. Selbstverlag der Wiener

Prähistorischen Gesellschaft. Wien.
Zalai Múzeum - Zalai Múzeum. Zalaegerszeg.
Zborník SNM - Zborník Slovenského Národného Múzea. Bratislava.
ZfA - Zeitschrift für Archäologie. Berlin.
ZfSL - Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. Gundelsheim.
Ziridava - Ziridava. Studia Archaeologica. Muzeul Judeţean. Arad.


